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Text 

§ 1 

Bewilligungspflicht 

(1) Der selbständige erwerbsmäßige Unterricht im Schilaufen (Betrieb einer Schischule) bedarf der 
Bewilligung der Landesregierung. 

(1a) Unterricht im Schilaufen ist jede Unterweisung in den Fertigkeiten und jede Vermittlung von 
Kenntnissen des alpinen Schilaufs, einschließlich seiner besonderen Schilaufarten, und des nordischen 
Schilaufs, unabhängig davon, ob sie lehrgangs- oder kursmäßig, nur fallweise oder einmalig erfolgt. 

(1b) Der Unterricht im Schilaufen ist erwerbsmäßig, wenn er gegen Entgelt ausgeübt wird. Als 
Entgelt gilt jede Geld- und Sachleistung, auch wenn eine solche freiwillig geleistet wird. Geld- und 
Sachleistungen als Ausgleich für tatsächliche Aufwendungen, ausgenommen für die Unterweisung, 
Führung und Begleitung, gelten nicht als Entgelt. 

(2) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn ein Bewerber die persönlichen Voraussetzungen (§ 3) und 
die sachlichen Anforderungen (§ 4) erfüllt. 
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(3) Die Bewilligung zur Ausübung der Schilehrertätigkeit an weiteren Standorten ist nur zu erteilen, 
wenn ein Leiter des weiteren Standortes bestellt wurde, der die persönlichen Voraussetzungen (§ 3) erfüllt 
und am weiteren Standort die sachlichen Anforderungen (§ 4) erfüllt werden. 

(3a) Der Leiter des weiteren Standortes muss über eine seiner Verwendung entsprechende 
Anordnungsbefugnis verfügen. Ihm obliegen alle dem Inhaber der Schischulbewilligung nach diesem 
Gesetz obliegenden Aufgaben und er ist der Behörde gegenüber für die Einhaltung dieser Bestimmungen 
verantwortlich. 

(4) Ein Schigebiet im Sinne dieses Gesetzes umfasst einen Bereich aus einzelnen oder 
zusammenhängenden technischen Aufstiegshilfen und dazugehörigen öffentlich zugänglichen 
präparierten oder gekennzeichneten Schipisten, 

 a) die für alle Arten des Schisports geeignet sind und 

 b) in dem ein im Wesentlichen durchgehendes Befahren mit Wintersportgeräten möglich ist. 

(5) Der Interessenverband der Schilehrer im Sinne dieses Gesetzes ist jener Interessenverband der 
Schilehrer mit Sitz in Kärnten, dem die überwiegende Zahl der Schischulinhaber in Kärnten angehört. 

Zuletzt aktualisiert am 

15.09.2022 

Gesetzesnummer 

10000216 

Dokumentnummer 

LKT12004180 

alte Dokumentnummer 

N4199712589Q 


